
OpI 001 | Datenschutz-Managementsystem – Release 05 

Annex I | Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten mithilfe von 

Videoüberwachungssystemen – Version 01 vom 30.05.2025 annulliert und ersetzt Annex I (v01) zur opi-

prv-001-elv austria_de_r04 vom 31.01.2025 

 

 

ann-opi-prv-001-elv austria-I_de_r05 

Dieses Dokument befindet sich im Eigentum der Enilive Gruppe Austria. Alle Rechte vorbehalten. 1 

EniEni

ANNEX I 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG ZUR VERARBEITUNG 

PERSONENBEZOGENER DATEN MITHILFE VON 

VIDEOÜBERWACHUNGSSYSTEMEN 

 

Diese Datenschutzinformation wird von der Enilive Gruppe Austria: Enilive Austria GmbH/Enilive Marketing Austria 

GmbH/Enimoov Austria GmbH (im Folgenden das "Unternehmen" oder der "Verantwortliche") zur Verfügung gestellt. 

Als Verantwortlicher gilt namentlich das Unternehmen, das die nachstehend beschriebene Verarbeitung vornimmt.  

Gemäß Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (nachfolgend "DSGVO") informiert das Unternehmen 

nachstehend über die Verarbeitung personenbezogener Daten mithilfe von Videoüberwachungssystemen. 

 

1. IDENTITÄT UND KONTAKTDATEN DES VERANTWORTLICHEN 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden? 

Enilive Gruppe Austria: 

Enilive Austria GmbH 

Enilive Marketing Austria GmbH 

Enimoov Austria GmbH 

Handelskai 94 – 96 

1200 Wien 

Telefon: 01 24070-0 

E-Mail: info.at@enilive.com bzw. datenschutz.at@enilive.com 

 

2. KONTAKTDATEN DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 

Der Datenschutzbeauftragte ist unter folgender E-Mail-Adresse zu erreichen: DPO@eni.com 

 

3. KATEGORIEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Es werden die folgenden Besucherdaten vom Verantwortlichen verarbeitet: 

 Videoaufnahmen der Betroffenen in den gekennzeichneten Bereichen der 

Geschäftsräumlichkeiten/Tankläger der Enilive Gruppe Austria 
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4. DIE ZWECKE DER DATENVERARBEITUNG UND IHRE RECHTSGRUNDLAGE 

Der Verantwortliche sorgt für die Erfassung/Aufzeichnung von Bildern – welche gemäß den geltenden 

Rechtsvorschriften auch Beweiskraft haben – durch ein unternehmenseigenes Videoüberwachungssystem, um 

Personen und Vermögenswerte des Verantwortlichen vor Tätlichkeiten, Diebstahl, Raub, Schäden, mutwilliger 

Zerstörung und sonstigen Handlungen und Ereignissen, ob vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit begangen, zu schützen, 

die den Humanressourcen sowie den materiellen und immateriellen Vermögenswerten des Verantwortlichen 

potenziellen oder tatsächlichen Schaden zufügen könnten, sowie zu Zwecken des Brandschutzes und der Sicherheit am 

Arbeitsplatz, in Büroräumen und sonstigen Bereichen von Belang. 

Die Verarbeitung dieser erfassten Bilder beruht daher auf dem überwiegend berechtigten Interesse des 

Verantwortlichen, findet unter Nutzung elektronischer und automatisierter Medien statt und wird mit Mitteln verwaltet, 

die die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten gewährleisten.  

Die Bereitstellung personenbezogener Daten, die durch Videoüberwachungssysteme erhoben wurden, ist für die vorhin 

genannten Zwecke erforderlich und erfolgt automatisch mit dem Betreten des Bereichs der Kameras, die zum 

Videoüberwachungssystem gehören, durch die betroffene Person. Verweigert die betroffene Person das Betreten des 

Bereichs, so führt dies zur Verweigerung ihres Zutritts zum Gelände, zu den Büroräumen und sonstigen relevanten 

Bereichen des Unternehmens. 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten mithilfe von Videoüberwachungssystemen basiert auf Artikel 6 DSGVO 

sowie den spezifischen Bestimmungen in den §§ 12 und 13 des Datenschutzgesetzes ("DSG"). 

 

 

5. ZUR VERARBEITUNG BEFUGTE PERSONEN EMPFÄNGER PERSONENBEZOGENER 

DATEN 

Die personenbezogenen Daten werden von Mitarbeitern verarbeitet, die von dem Verantwortlichen für die in Kapitel 4 

beschriebenen Zwecke als zur Verarbeitung befugte Personen benannt wurden. Der Zugriff auf Videoaufzeichnungen 

erfolgt ausschließlich passwortgeschützt über ein gesichertes System.  

- In den Geschäftsräumlichkeiten der Enilive Gruppe Austria im Millennium Tower in Wien: Der Zugriff auf das 

Videoüberwachungssystem ist nur unter Beiziehung des Betriebsrats möglich.  

- In den Tanklägern der Enilive Gruppe Austria in Fürnitz und Zirl: Der Zugriff erfolgt ausschließlich durch den 

Betriebsleiter oder dessen Stellvertreter. 

Die personenbezogenen Daten können von dem Verantwortlichen nicht nur an Behörden weitergegeben werden, wenn 

diese darum ersuchen oder wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern auch an die folgenden Kategorien von 

Empfängern, und zwar ausschließlich zu den im obigen Kapitel 4 genannten Zwecken:  

- Eni S.p.A. und andere von Eni S.p.A. kontrollierte Unternehmen;  

- Versicherungsgesellschaften, die für die Schadensregulierung zuständig sind. 

 

6. DATENAUFBEWAHRUNGSFRIST 

Die Aufzeichnungen des: 
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 Videoüberwachungssystems in den Geschäftsräumlichkeiten der Enilive Gruppe Austria im Millennium Tower 

in Wien werden für den Höchstzeitraum von 72 Stunden aufbewahrt 

 Videoüberwachungssystems in den Tanklägern der Enilive Gruppe Austria in Fürnitz und Zirl werden aufgrund 

eines überwiegend berechtigten Interesses zum Schutz der als kritische Infrastruktur zu qualifizierenden 

Tankläger für einen Höchstzeitraum von 14 Tagen aufbewahrt 

und danach, wenn sie für den Zweck, für den sie ermittelt wurden, nicht mehr benötigt werden und keine anderen 

gesetzlich vorgesehenen Aufbewahrungspflichten bestehen, dauerhaft gelöscht. Eine darüber hinausgehende 

Aufbewahrung muss verhältnismäßig sein und wird gesondert protokolliert und begründet. Liegt beispielsweise ein 

entsprechendes Ersuchen von Justizbehörden oder einem beauftragten Organ in Verbindung mit laufenden 

Ermittlungen vor, kann die Aufbewahrungsfrist länger sein. 

 

7. BETROFFENENRECHTE 

 

Wir möchten Sie weiters darüber informieren, dass Sie jederzeit das Recht haben, Auskunft darüber zu verlangen, 

welche Daten von Ihnen bei uns verarbeitet werden (siehe im Detail Art 15 DSGVO), das Recht haben, Ihre Daten 

berichtigen (siehe im Detail Art 16 DSGVO) oder löschen zu lassen (siehe im Detail Art 17 DSGVO), das Recht haben, die 

Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken (siehe im Detail Art 18 DSGVO), das Recht haben, der Datenverarbeitung zu 

widersprechen (siehe im Detail Art 21 DSGVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen können (siehe im 

Detail Art 20 DSGVO) sowie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (siehe im Detail Art 77 DSGVO). 

Sollte es, trotz unserer Verpflichtung Ihre Daten rechtmäßig zu verarbeiten, wider Erwarten zu einer Verletzung Ihres 

Rechtes auf rechtmäßige Verarbeitung Ihrer Daten kommen, setzen Sie sich bitte mit uns postalisch oder per E-Mail in 

Verbindung (Kontaktinformationen siehe oben Punkt 1 „Identität und Kontaktdaten des Verantwortlichen“), damit wir 

über Ihre Bedenken erfahren und diese behandeln können. Sie haben aber auch das Recht, eine Beschwerde bei der 

österreichischen Datenschutzbehörde oder bei einer anderen Datenschutz-Aufsichtsbehörde in der EU, insbesondere 

an Ihrem Aufenthalts- oder Arbeitsort, zu erheben. 

 


